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§/Artikel/Anlage 

§ 5 

Inkrafttretensdatum 

16.01.2024 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2025 

Abkürzung 

EKZ-NPO-RLV 

Index 

31/05 Förderungen, Zuschüsse, Fonds 

Text 

3. Abschnitt 

Art und Ausmaß der Förderung 

Art der Förderung 

§ 5. (1) Die Unterstützungsleistung (im Folgenden: „Förderung“) besteht aus einem nicht 
rückzahlbaren Zuschuss für durch nicht-unternehmerische Tätigkeiten entstandene Energiemehrkosten. 

(2) Die Förderung wird auf Grundlage einer privatrechtlichen Vereinbarung gewährt. 

(3) Die Gewährung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel. 

Zuletzt aktualisiert am 

17.01.2024 

Gesetzesnummer 

20012502 
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